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Leitsätze des Urteils 

Beamte — Klage — Vorherige Verwaltungsbeschwerde — Unverzichtbarkeit — Klageeinrei
chung vor Ablehnung der Beschwerde — Unzulässigkeit 
(Beamtenstatut, Artikel 91 Absatz 2) 

Jeder Klage gegen eine beschwerende Maß
nahme der Anstellungsbehörde muß unbe
dingt eine Verwakungsbeschwerde voraus
gehen, die ausdrücklich oder stillschweigend 

zurückgewiesen worden ist. Eine vor Ab
schluß dieses Vorverfahrens eingereichte 
Klage ist verfrüht und daher nach Artikel 91 
Absatz 2 des Statuts unzulässig. 
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